


















275274 2 Steuerbare Leistungen

Gegenstände der Lieferung

Zu den Gegenständen der Lieferung zählen nach Abschn. 3.1 Abs. 1 Satz 2 
UStAE:

Gegenstände der Lieferung

Körperliche Gegenstände Sachgesamtheiten sonstige Wirtschaftsgüter

Körperliche Gegenstände aller 
Art (Sachen wie Mobilien und 
Immobilien, Tiere)

›  für umsatzsteuerliche Zwecke 
empfiehlt sich folgende Unter-
scheidung:

›  neue Fahrzeuge i. S. d. § 1b 
Abs. 3 UStG: z. B. motorbe-
triebene Landfahrzeuge, 
Wasser- und Luftfahrzeuge 

› verbrauchsteuerpflichtige 
Waren i. S. d. § 1a Abs. 5 
Satz 2 UStG: z. B. Mineralöl, 
Alkohol, alkoholische 
Getränke und Tabakwaren

›  sonstige Gegenstände
(Gegenstände, die  keine 
 neuen Fahrzeuge und 
 verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren sind): alle restlichen 
Gegenstände wie z. B.  Tex-
tilien, Möbel, Computer etc. 

Zusammenfassung mehrerer 
selbstständiger Gegenstände zu 
einem einheitlichen Ganzen

›  wirtschaftlich gesehen liegt ein 
eigenes (anderes) Wirtschafts-
gut vor, z. B.

› Kaffeeservice

› Warenlager

› Geschenkkorb

› Blumenstrauß

Wirtschaftsgüter, die im 
Geschäftsleben wie körperliche 
Gegenstände behandelt werden

› hierzu gehören z. B.

› Elektrizität

› Wärme

› Wasserkraft

MERKE

Keine Gegenstände im Sinne des § 3 Abs. 1 UStG sind Rechte (im Ge-
gensatz zum BGB). Die Übertragung von Rechten stellt nach Abschn. 3.1 
Abs. 1 Satz 5 UStAE eine sonstige Leistung dar.

Verfügungsmacht

Die Übertragung der Verfügungsmacht nach § 3 Abs. 1 UStG setzt voraus, 
dass ein Abnehmer über einen Gegenstand wirtschaftlich verfügen kann. Der 

Abnehmer muss in der Lage sein, mit dem Gegenstand nach 
Belieben zu verfahren und ihn wie ein Eigentümer zu nutzen 
und veräußern zu können (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE). 

Zivilrechtlich erfolgt die Übertragung des Eigentums (Ver-
fügungsmacht) mit der umsatzsteuerlichen Lieferung. Dabei 
ist zu beachten, dass die Verschaffung der Verfügungsmacht ©
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